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2) daS Recht und die Pflicht, die außerordentliche Hauptversamm¬
lung zusammen zu berufen, so oft er cs zwekmäßig oder nöthig
erachtet. Die Ausschreibung soll durch das Amtsblatt, unter
Angabe der zu behandelnden Gegenstände geschehen;

3) hat er das Recht den Sizungcn der Verwaltungskommission
beizuwohnen, und ist verpflichtct, Einsicht in das Protokoll
und die Rechnungsbücher der Verwaltungskommission zu nehmen,
und GesezeS- und Reglementsübertretungen zu verhüten,
geschehene aber der Hauptversammlung anzuzeigen :

4) versieht er die Stelle eineS ObmannS, wenn sich daS zur
Schlichtung von Streitigkeiten unter Mitgliedern von den Par-
tbeien selbst erwählte Schiedsgericht in der Freien Wahl eines
Obmanns nicht vereinigen kann;

5) Durch seine und des Sekretärs Unterschrift werden NamenS
der Hauptversammlung die Verhandlungen bestätigt.

(Schluß folgt.)

Schnl-Chronik.

Bern. (Korr.) So eben laS ich eine Schrift zu Ende,
betitelt : Pädagogisches Bilderbuch ; aber nicht für Kinder, sondern für
andere Leute. Herausgegeben von Christian Frymann. Zürich, Druk
und Verlag von Orell, Füßli und Komp. 1855. (Zu haben bei

I. I. Christen in Thun und bei Jent u. Gaßmann in Bern à Fr. 3.)
Diese Schrift ist in ihrer Art daS Ausgezeichnetste, daS mir je

zu Gesichle kam. Der Verfasser, wol unter fingirtem Namen, kennt
das Schulwesen, seine Mängel und Gebrechen, Hemmnisse und
Anfeindungen durch und durch, und er behandelt den Stoff mit solcher
Klarheit uud Frische, daß schon daS bloße Lesen dieser Schrift ein
wahrhafter Genuß ist. Eö hcißt in der Vorrede : „Wenn die Volksschule

bis jezt nicht geleistet hat, waS man von ihr verhieß und waS man
von ihr erhoffte : wo liegen die Hauptursachen dieser ungenügenden
Leistungen?" Und der Verfasser findet diese Hauptursachen, s) in der

häuslichen Erziehung, b) in übertriebenen Anforderungen und
unverständigen Erwartungen, e) in ungünstigem Einflüsse hochgestcllter
Männer durch Rede, Schrift uud That, ä) in dcn Vorsteherschaften
und Aussichtsbehörden, e) in manchen Lehrern, nach ihrer Bildung
nnd Gesinnung, ihrer Stellung und Thätigkeit. Die Form der
Darstellung ist eine sehr ansprechende, nämlich die der Anschauungen und
Darstellungen aus' dem wirklichen Leben.

Kollegen, leset diese Schrift! Ihr lernet daraus euch und eure
Schulen kenne»; ihr schöpfet daraus Trost, Muth und Begeisterung
im mühseligen, heilige» Erzieherbcrnfe. Suchet dieser Schrift
Eingang zu verschaffen bei jedem denkenden Hausvater und wenn er auch
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ein Feind der Schule wäre. Es wird dadurch Mancher über die

Schule aufgeklärt, Mancher für dieselbe gewonnen. D.
Aarqau. Armenanstalten. Bei uns wird gegenwärtig

die öffentliche Wohlthätigkeit zur Gründung einer Armenanstalt für
verwahrloste Kinder in Anspruch genommen. Freilich erhob
sich auch bei Enthüllung dieses ZwekeS des gestifteten Fünfrappen-
VereinS auch ein Widerspruch, der behauptete, daß arme Kinder besser

in Familien als in besondern Anstalten erzogen werden; aber dieser

Widerspruch konnte nicht durchdringen, Ueber daS einschlagende
Kapitel und was zunächst damit zusammenhängt, sagt Dr. Krauer in
seinem eben erschienenen Schriftchen „Ueber die Verarmung und die
Armen" Folgendes:

„WaS die Jugend, die von den Gemeinden ganz unterhalten
werden muß, belangt, so ist es höchst unzwekmäßig, Kinder, die in
körperlicher und geistiger Beziehung nur irgendwie zur Hoffnung
berechtigen, daß sie sich, erwachsen, selber durchdringen werden, in
Armenanstalten zu erziehen. Die Erziehung, ja auch nur der kürzere

Aufenthalt der Kinder im Brmenhause ist auf immer schädlich. Wie
einentheils Steuerung der Verarmung, so ist anderntheilS Verminderung

der unterstüzungsbedürstigen Armen, indem ste befähigt werden,
sich selbst zu erhalten, eine dringende Forderung der Zeit. Die
Verminderung der Armen im angegebenen Sinne kann aber (wenn auch
nicht ausschließlich, doch vorzüglich) nur an dcn Kindern in Erfüllung
gehen und nur mittelst zwekmäßiger Erziehung. Ist die Erziehung
doch in allen Fällen das Beste, was der Mensch dem Menschen geben
kann, und zugleich dem Staat die fast einzige Gewährschaft, nüzliche
Bürger zu erhalten, so ist die Erziehung der Arme» besonders der
Menschlichkeit und Politik entsprechend und in lezterer Hinsicht eine
staatliche Lebensfrage.

Soll die Erziehung den Zögling zu einem nüzlichen und gliikli-
chen Menschen heranbilden, so muß sie sich auf seine beiden Hälften,
Körper und Geist, erstreken, ihn sowol körperlich als geistig möglichst
vervollkommnen. Von welchem Belange der körperliche Zustand des
mittellosen Menschen für ihn selbst und seine Mitbürger ist, wird
Niemand verkennen. Ein gesunder, kräftiger, gewandter Körper kann
aber nur durch gesunde, abwechselnde Nahrung, viele und mannigfaltige

Bewegung und den Einfluß eines heitern, lebensfrohen Geistes
erzielt und erhalten werden. Ohne weitere Erörterung darf es
gelassen werben, daß diese Bedingungen zur zwekmäßigen Ausbildung
des jugendlichen Körpers im Armenbause nicht gegebe» sind und es
nicht sein können. Von noch größerer Wichtigkeit ist die geistige
Erziehung des Armen, kann aber nie, geht die körperliche nicht mit
ihr gleichen Schrittes, gedeihen. Der menschliche Geist zeigt oder
äußert sich als dreifache Thätigkeit, als Begierde, Verstand und
Gemüth, und jede dieser Thätigkeiten verlangt besondere erziehende
Pflege. Die Begierden sollen in Schranken gehalten, der Verstand
geübt, geschärft und vaS Gemüth gehoben und in seine» verschiedenen


	Bern

